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Finanzverfassungsrechtliche Aspekte 
der Einführung einer sog. Nahverkehrsabgabe

Von Universitätsprofessor Dr. Gerrit Manssen, Greifswald *

Zur Eindämmung des Autoverkehrs in den Innenstädten 
wird über die Einführung einer Nahverkehrsabgabe 
(„City-Maut“) diskutiert. Der folgende Beitrag zeigt auf, 
daß die Einführung einer solchen Abgabe als Steuer 
durch Landesgesetz finanzverfassungsrechtlich zulässig 
ist.

I. Problemstellung

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) in den Innen­
städten der bundesdeutschen Großstädte ist eines der 
derzeitigen stadtplanerischen und umweltpolitischen 
Hauptprobleme. Lärm- und Abgasbelastungen machen 
einen möglichst weitgehenden Umstieg sowohl der In­
nenstadtbewohner als auch der Innenstadtpendler auf 
den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wün­
schenswert. Denn zu viele fahren Auto, auch wenn der 
allgemeine Verkehrsinfarkt nach überwiegender Auffas­
sung ständig näherrückt und das Fahrzeug mehr und 
mehr zu einem „Stehzeug“ wird1. Deshalb haben Defa- 
vorabilisierungsstrategien zu Lasten des Autos und zu­
gunsten des ÖPNV seit längerem politisch Konjunktur. 
Straßenrechtliche Maßnahmen, etwa die Einrichtung 
von Fußgängerzonen, führen dazu, daß die eigentlich at­
traktiven Teile der deutschen Innenstädte nicht mehr mit 
dem Pkw erreichbar sind. Kostenfreie Parkplätze gibt es 
kaum noch. §6a Abs. 6 StVG sieht die Möglichkeit vor, 
auch für das Parken im öffentlichen Verkehrsraum mehr 
als Groschenbeträge zu verlangen. Omnibusse des Li­
nienverkehrs haben nach § 20 Abs. 2 StVO einen Voran- 
kommensvorteil. Die Kosten für die Fahrt zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte dürfen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 
EStG nur mit einer nichtkostendeckenden Pauschale als 
Werbungskosten geltend gemacht werden, während 
Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unbeschränkt 
absetzbar sind.
Wesentliches bewirkt haben die bisher ergriffenen Maß­
nahmen jedoch nicht. Der ÖPNV gilt nur als bedingt at­
traktiv, der eigene Pkw bietet nach wie vor einen nicht 
unerheblichen Komfortvorteil. Es ist bisher nicht ge­
glückt, den ÖPNV aus dem Dilemma zu befreien, daß 
ein konkurrenzfähiges Angebot nur bei entsprechender 
Nachfrage finanziert werden kann, diese Nachfrage aber 
nur in Verkehrsspitzenzeiten besteht, was für die Schaf­
fung eines attraktiven Gesamtangebotes jedoch nicht 
ausreicht. Deshalb muß der ÖPNV jährlich mit Milliar­
denbeträgen bezuschußt werden2, das Autofahren ist

* Anmerkung der Schriftleitung: Der Verfasser ist Inhaber ei­
nes Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt- 
Universität Greifswald.

1 Vgl. Gusy, ZRP 1993, S. 439 (440).
2 Siehe etwa Fromm, Der Städtetag 1992, S. 342 (344). Nach

Krönes, ZögU 1991, S. 142 (142), erreichten die öffentlichen
Verkehrsbetriebe in den achtziger Jahren einen durchschnitt­
lichen Kostendeckungsgrad von knapp 68 %.
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hingegen wohl noch nicht teuer genug. Dies legt den Ver­
such nahe, das Präferenzverhalten der Verkehrsteilneh­
mer im Hinblick auf die Alternative MIV und ÖPNV 
grundsätzlicher als bisher anzugehen und eine unmittel­
barere Verbindung zwischen den Haushalten der Ver­
kehrsbetriebe und dem Portemonnaie der Autofahrer 
(oder anderer Gruppen, die Autoverkehr veranlassen) 
herbeizuführen3. Dafür gibt es eine Reihe von im Detail 
sehr unterschiedlichen Überlegungen, die sich unter der 
Sammelbezeichnung „Nahverkehrsabgabe“ zusammen­
fassen lassen. Es geht darum, in bestimmten Ballungsge­
bieten (die von der jeweiligen Landesregierung oder ei­
nem Landesministerium durch Rechtsverordnung be­
zeichnet werden könnten) den Autofahrern oder den Ver­
anlassern von Autofahrten (z. B. den Arbeitgebern) einen 
finanziellen Anreiz für den Umstieg auf den ÖPNV zu 
geben4. Präziser ausgedrückt: Es soll an der Kosten­
schraube für das Autofahren bei Benutzung des Straßen­
raumes in Ballungsgebieten gedreht und das damit ein­
genommene Geld dem ÖPNV zur Verfügung gestellt wer­
den.

II. Übersicht zum Rechtsproblem 
N ahverkehrsabgabe

Der beschriebene „Lebenssachverhalt der Nahverkehrs­
abgabe“ 5 hat eine Fülle verschiedener Ideen hervorge­
bracht. Konkretere Überlegungen für eine Einführung 
existieren in mehreren Bundesländern6. Hinter dem Be­
griff „Nahverkehrsabgabe“ verbirgt sich dabei kein ein­
heitliches Modell, sondern nur ein offener Kreis von Mo­
delltypen7.
Erwogen wird zum einen eine Art Jedermann-Abgabe. 
Heranzuziehen wären grundsätzlich alle diejenigen, die 
potentiell oder reell die Straßen benutzen. Um einen sehr 
viel engeren Betroffenenkreis handelt es sich hingegen 
bei der Pendlerabgabe8. Die Abgabepflicht soll an den

3 In gewissem Maße findet ein finanzieller Transfer von den 
Autofahrern zum ÖPNV auch heute schon statt. Die Gemein­
den erhalten nach § 10 des Gemeindeverkehrsfinanzierungs- 
gesetzes -  GVFG -  v. 11. 2. 1988 (BGBl. I S. 101, zuletzt geän­
dert durch Gesetz v. 24. 6. 1991, BGBl. I S. 1314) aus dem Auf­
kommen der Mineralölsteuer Mittel zur Verbesserung ihrer 
Verkehrsverhältnisse, die auch für den Ausbau des ÖPNV 
verwendet werden.

4 Vgl. Institut „Finanzen und Steuern“ , Die rechtliche Zuläs­
sigkeit einer Nahverkehrsabgabe, Nr. 329, 1994, S. 7 f.

5 So Jachmann, NVwZ 1992, S. 932 (932).
6 Zu Überlegungen in Hessen siehe Murswiek, Die Entlastung 

der Innenstädte vom Individualverkehr, Abgaben und andere 
Geldleistungspflichten als Mittel der Verkehrslenkung, die 
Innenstadt-Zufahrtsabgabe, Bd. 1, 1993. Zu Überlegungen in 
Baden-Württemberg siehe Reupke, Der Nahverkehr 1992, S.
47 ff.

7 Siehe auch Jachmann (Anm. 5), S. 932 (933).
8 Siehe dazu Wilms, Die Entlastung der Innenstädte vom Indi­

vidualverkehr, Abgaben und andere Geldleistungspflichten 
als Mittel der Verkehrslenkung, Die Pendler- und Großveran­
staltungsabgabe, Bd. 2, 1994.
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Vorgang der Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
anknüpfen. Als Abgabeschuldner kämen entweder die 
Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer in Betracht. Eine 
dritte Form ist schließlich die Großveranstaltungsabgabe9. 
Abgabepflichtig wären die Veranstalter von Großveran­
staltungen oder die Besucher. Nach dem Belastungsmo­
dus lassen sich steuerrechtliche und nichtsteuerrechtli­
che Modelle (Gebühren- und sonstige abgabenrechtliche 
Lösungen) unterscheiden.
Die verschiedenen Denkmodelle zur Einführung einer 
Nahverkehrsabgabe haben zumindest bisher einen ge­
meinsamen Nenner. Es geht um eine Einführung auf lan­
desgesetzlicher Grundlage. Hierdurch ergibt sich eine 
doppelte verfassungsrechtliche Problemstellung. Zu­
nächst ist die Nahverkehrsabgabe grundrechtssensibel10. 
Die Abgabepflicht muß nach Grund und Höhe mit dem 
Gleichheitssatz vereinbar sein. Aber auch andere Grund­
rechte können eine Rolle spielen, etwa die Eigentumsga­
rantie (Art. 14 GG) oder die Berufsfreiheit (Art. 12 GG). 
Diejenigen, denen ein Umstieg auf den ÖPNV nicht zu­
gemutet werden kann (z.B. Behinderte), müssen von der 
Abgabepflicht ausgenommen werden. Sichergestellt 
werden muß weiterhin, daß Bewohner der Innenstädte 
durch die Berechnung der konkreten Abgabenhöhe ge­
genüber Bewohnern aus städtischer Randlage oder dem 
Umland nicht unangemessen schlechtergestellt werden. 
Eine Nahverkehrsabgabe durch Landesgesetz ist verfas­
sungsrechtlich zudem nur dann zulässig, wenn eine ent­
sprechende Landeskompetenz besteht und wenn der 
Ausnutzung dieser Kompetenz keine bundesrechtlichen 
Vorgaben entgegenstehen. Die Frage, inwieweit eine Je- 
dermann-Nahverkehrsabgabe finanzverfassungsrecht­
lich eingeführt werden kann, ist Gegenstand des folgen­
den Beitrags.

III. Steuerrechtliche Einführung 
einer Nahverkehrsabgabe

1. Die Steuer als Lenkungsinstrument

Nach dem Prinzip des Steuerstaates finanziert sich die 
öffentliche Hand primär durch Steuern11. Andere Abga­
ben müssen entweder eine begründungsbedürftige Aus­
nahme bleiben (wie die sog. Sonderabgaben) oder im 
Grundsatz konkurrenzungeeignet sein.
Was unter einer „Steuer“ zu verstehen ist, ergibt sich aus 
dem verfassungsrechtlichen Steuerbegriff12. Er wird 
weitgehend in Anlehnung an § 3 Abs. 1 AO definiert13. 
Danach sind Steuern „Geldleistungspflichten, die nicht 
eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstel­
len und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen 
zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Lei­
stungspflicht knüpft“ . Mit der Erhebung einer Steuer

9 Siehe auch dazu Wilms (Anm. 8).
10 Ausführlicher Murswiek (Anm. 6), S. 101 ff.
U  Arndt, WiVerw. 1990, S. 1 (6); Isensee, Festschrift für H. P. Ip- 

sen, 1977, S. 409 (409).
12 43ffU VOgel’ in: Isensee/Kirchhof  (Hrsg.), HStR IV, § 87 Rn.

13 Selmer/Brodersen/Nicolaysen, Straßenbenutzungsabgaben für
den Schwerverkehr, 1989, S. 52.

dürfen Lenkungszwecke verfolgt werden, die Einnah­
meerzielung darf Nebenzweck bleiben (so auch § 3 Abs. 1 
S. 1 Halbs. 2 AO)14. Eine Steuer darf deshalb dazu ver­
wendet werden, die Verkehrsteilnehmer zu einem Um­
stieg auf den ÖPNV zu veranlassen. Es ist weiterhin 
denkbar, über die Erhebung von Steuern bei den Autofah­
rern Finanzmittel zu gewinnen, und diese Finanzmittel 
aufgrund gesetzlicher Anordnung zur Finanzierung des 
ÖPNV zweckgebunden einzusetzen. Dies geschieht in an­
derem Zusammenhang auch, etwa bei der Mineralöl­
steuer, die teilweise zweckgebunden für den Straßen­
bau15 oder die Verbesserung der Gemeindeverkehrsver- 
hältnisse verwendet wird16.

Nicht möglich ist hingegen eine unmittelbare Anrech­
nung der Steuer beim Erwerb von Fahrkarten des ÖPNV. 
Die Steuer kennzeichnet sich begrifflich dadurch, daß sie 
dem Abgabepflichtigen keinen direkten Vorteil gewährt. 
Dem Steuerschuldner kann deshalb bei Leistung der Ab­
gabe einen Gegenwert etwa in Form eines Fahrausweises 
für den ÖPNV nicht zukommen.

2. Die finanzverfassungsrechtliche Beurteilung 
der steuerrechtlichen Modelle

a) Die Nahverkehr sab gäbe als örtliche Verbrauch­
oder Aufwandsteuer (Art. 105 Abs. 2 a GG)

Die kommunalen Körperschaften benötigen für die Er­
hebung einer der genannten Steuern eine formellgesetz­
liche Grundlage im Landesrecht. Nach Art. 105 Abs. 2 a 
GG sind die Länder zuständig für die Regelung örtlicher 
Verbrauch- und Aufwandsteuern. Art. 105 Abs. 2 a GG 
enthält eine ausschließliche Länderkompetenz. Von Ver- 
fassungs wegen ist ein Bedürfnis für eine einheitliche 
Regelung auf Bundesebene verneint. Die Steuer darf 
allerdings nicht bundesrechtlich geregelten Steuern 
gleichartig sein. Gleichartigkeit besteht, wenn die glei­
che Quelle wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit wie bei 
einer bundesgesetzlich geregelten Steuer erfaßt wird17. 
Steuern sind gleichartig, wenn sie in ihren wesentlichen 
Merkmalen, d.h. vor allem hinsichtlich der Vorausset­
zungen für Art und Höhe der Steuerpflicht, übereinstim­
men18. Eine restriktive Interpretation des Gleichartig­
keitsverbots ist allerdings insoweit erforderlich, als es 
um historisch gewachsene Typen von Kommunalsteuern 
(wie etwa die Getränkesteuer, Eissteuer, Jagdsteuer, 
Vergnügungssteuer) geht. Ihre Existenz auf landesrecht­
licher Grundlage wird von Art. 105 Abs. 2 a GG abgesi­
chert19.

In Betracht gezogen werden kann zunächst die Ein­
führung einer Nahverkehrsabgabe als örtliche Ver­
brauchsteuer. Verbrauchsteuern sind Warensteuern,

14 Ausführlich Arndt (Anm. 11), S. 1 ff.; Selmer/Brodersen/Nico­
laysen (Anm. 13), S. 52 f.

15 S. Art. 1 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes v. 28.3. 1960, 
BGBl. I S. 201, zuletzt geändert durch G. v. 24. 6. 1991 BGBl’ 
IS. 1318.

16 § 10 GVFG, siehe auch oben Anm. 3.
17 S. Vogel, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 87 Rn. 56 ff. m. w. N.
18 Vogel, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 87 Rn. 59.
19 Ausführlicher Wendt, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 104
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durch die der Verbrauch vertretbarer, in der Regel zur 
kurzfristigen Verwendung bestimmter Güter besteuert 
wird20. Verbraucht wird beim Befahren von Innenstädten 
mit dem Pkw der dazu benötigte Kraftstoff. Dieser Ver­
brauchsvorgang kann jedoch nicht mit einer örtlichen 
Verbrauchsteuer belegt werden, weil der Verbrauch von 
Benzin allgemein bereits von der bundesrechtlich gere­
gelten Mineralölsteuer erfaßt wird21. Um eine historisch 
gewachsene Kommunalsteuer handelt es sich bei einer 
Benzinverbrauchsteuer nicht.
Auch die Einführung einer Nahverkehrsabgabe als örtli­
che Aufwandsteuer scheidet aus. Mit einer Aufwand­
steuer wird die Innehabung eines nicht kurzfristig ver­
brauchsfähigen Gutes und damit die durch die Inneha­
bung zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit besteuert22. Die Anmeldung oder der Be­
trieb eines Kraftfahrzeuges wird bereits von der Kfz- 
Steuer erfaßt. Der Einführung einer solchen Steuer 
stünde erneut das Gleichartigkeitsverbot des Art. 105 
Abs. 2 a GG entgegen.

b) Die Ableitung einer Landeskompetenz 
aus Art. 105 Abs. 2 GG

(1) Die Nahverkehrsabgabe als Realverkehrssteuer
Eine steuerrechtliche Kompetenz des Landes zur Ein­
führung einer Nahverkehrsabgabe kann sich weiterhin 
aus Art. 105 Abs. 2 GG ergeben. Zunächst gilt ein Gleich­
artigkeitsverbot auch für Art. 105 Abs. 2 GG23. Es unter­
scheidet sich vom Gleichartigkeitsverbot des Art. 105 
Abs. 2 a GG aber dadurch, daß Art. 105 Abs. 2 GG keine 
Garantie herkömmlicher Steuern enthält24. Das Gleich­
artigkeitsverbot des Art. 105 Abs. 2 GG wird also weni­
ger restriktiv interpretiert25. Eine Benzinverbrauchsteuer 
beim Befahren von Innenstädten oder eine landesgesetz­
liche Aufwandsteuer für das Betreiben eines Kfz kann 
deshalb über Art. 105 Abs. 2 GG erst recht nicht einge­
führt werden.
Nach wohl noch herrschender Meinung ergibt sich eine 
weitere Beschränkung der Länderkompetenzen bei der 
Steuergesetzgebung daraus, daß die Länder nur solche 
Steuern einführen dürfen, die im Katalog des Art. 106 
GG auf geführt und deren Ertrag ihnen nach Art. 106 
Abs. 2 GG zusteht26. Akzeptiert man diesen Standpunkt, 
käme als Kompetenzgrundlage für eine Nahverkehrsab­
gabe als Steuer nur Art. 105 Abs. 2 i. V. m. Art. 106 Abs. 2 
Nr. 4 GG (sonstige Verkehrssteuer) in Betracht, etwa der­
gestalt, daß das Befahren der Innenstädte besteuert wird. 
Maßstab für die Besteuerung wäre die zurückgelegte 
Wegstrecke.

20 BVerwG, NVwZ 1995, S. 59 (61); Schmidt-Jortzig/Makswit, 
Handbuch des kommunalen Finanz- und Haushaltsrechts, 
1991, Rn. 103.

21 Zum Charakter der Mineralölsteuer als Verbrauchsteuer 
siehe P. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 88 Rn. 162.

22 BVerwG, NVwZ 1995, S. 59 (61); Pieroth, in: Jarass/Pieroth, 
GG, 3. Aufl. 1995, Art. 106 Rn. 22.

23 Vogel, in: Isensee,/Kirchhof (Anm. 12), § 87 Rn. 40.
24 Vgl. BVerfGE 44, 216 (224); E 65, 325 (350f.).
25 BVerfGE 65, 325 (350f.).
26 Siehe etwa Ehlers/Achelpöhler, NVwZ 1993, S. 1025 (1027);

Köck, JZ 1991, S. 692 (696). Pieroth, in: Jarass/Pieroth (Anm.
22), Art". 105 Rn. 2; Vogel/Walter, BK, Zweitbearbeitung 1971,
Art. 105 Rn. 63 ff.
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Technisch stellt die Erhebung einer solchen Steuer ange­
sichts moderner elektronischer Erfassungsmöglichkeiten 
kein Problem dar. Verfassungsrechtlich stellt sich jedoch 
die Frage, ob Art. 106 Abs. 2 Nr. 4 GG neben den Rechts- 
verkehrssteuern auch die sog. EeaZverkehrssteuern er­
faßt. Sie ist zu bejahen27. Nach herkömmlicher Termino­
logie zählen beide Steuerarten zu den Verkehrssteuern28. 
Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 GG weist das Aufkommen aus der 
besonderen Realverkehrssteuer Straßengüterverkehrs­
steuer (die derzeit allerdings nicht existiert) dem Bund 
zu. Einen Hinweis dafür, daß dies die einzig zulässige 
Realverkehrssteuer sein soll, gibt es nicht. Gleichartig­
keit mit der Kraftfahrzeugsteuer bestünde nicht. Besteu­
ert wird bei der Kraftfahrzeugsteuer die Zulassung eines 
Kraftfahrzeuges zum Verkehr. Damit ist zwar die Erwar­
tung des Gesetzgebers verbunden, daß das Fahrzeug 
auch benutzt wird29. Besteuerungsgegenstand ist das Be­
fahren bestimmter Straßen jedoch nicht30. Dies gilt un­
zweifelhaft dann, wenn nicht der Halter, sondern der 
Fahrer abgabenpflichtig ist.
Gegen die Möglichkeit der Besteuerung der Straßenbe­
nutzung wird jedoch eingewandt, die Gestattung der 
Straßenbenutzung sei eine besondere staatliche Lei­
stung; deshalb liege keine Steuer, sondern eine Gebühr 
vor31. Das Recht zur Benutzung der Straße hängt jedoch 
nicht von der Zahlung des Entgelts ab. Bei der hier er­
wogenen Lösung bleibt die Benutzung erlaubnisfrei. Sie 
dient lediglich als Maßstab für eine Steuererhebung. Die 
Geldleistungspflicht dient der Erzielung von Einnah­
men, nicht der Deckung eines vom Straßenbenutzer ver­
ursachten Aufwandes. Insoweit ist die Einordnung als 
Steuer sachgerecht, die Einordnung als Gebühr sach- 
fremd.
(2) Die Nahverkehrsabgabe als Emissionssteuer
Ein stärkerer Anreiz zur Benutzung umweltfreundlicher 
Fortbewegungsmittel im Innenstadtbereich würde sich 
anstatt mit einer Realverkehrssteuer für das Befahren 
von Innenstädten mit einer Steuer erzielen lassen, die 
das Maß von Schadstoffemissionen (Lärm und/oder Ab­
gase) besteuern würde32. Hier könnte eine pauschalierte 
Besteuerung nach zurückgelegter Wegstrecke und Kfz- 
Typ erfolgen. Gleichartigkeit mit der Kraftfahrzeug­
steuer bestünde keine33. Der konkrete Schadstoffausstoß 
eines Kraftfahrzeuges ist nicht Besteuerungsgegenstand 
(und soll es nach den derzeitigen Reformüberlegungen 
auch nicht werden). Die abstrakte Umweltschädlichkeit 
ist lediglich Bemessungsfaktor für die Höhe der Kraft­
fahrzeugsteuer (siehe § 3 d KraftStG), bei der es sich um 
eine Verkehrs- oder eine Aufwandsteuer handelt34. Bei

27 Anders Murswiek (Anm. 6), S. 43; wie hier Wilms (Anm. 8), S. 
62.

28 Siehe auch P. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 88 
Rn. 157 m. Fn. 296.

29 Zutreffend Wilms (Anm. 8), S. 65.
30 Anders Wilms (Anm. 8), S. 65.
31 Murswiek (Anm. 6), S. 35 ff.; Selmer/Brodersen/Nicolaysen 

(Anm. 13), S. 112.
32 Die Auffassung von Murswiek (Anm. 6), S. 40 f., auch insoweit 

liege eine besondere öffentliche Leistung und damit eine Ge­
bühr vor, überzeugt noch weniger als bei der Variante der 
Realverkehrssteuer.

33 Anders Institut „Finanzen und Steuern“ (Anm. 4), S. 24 f.; 
Murswiek (Anm. 6), S. 44.

34 Siehe P. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 88 Rn. 
154.
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einem solchen Modell käme es auf die Richtigkeit der 
Auffassung an, daß die Länder nur solche Steuern ein­
führen dürfen, die im Katalog des Art. 106 Abs. 2 GG 
enthalten sind, die jedenfalls ein Steuererfindungsrecht 
ausschließt35. Begründet wird sie damit, Art. 106 Abs. 2 
GG versuche eine möglichst klare und Streitigkeiten 
zwischen Bund und Ländern nach Möglichkeit vermei­
dende Aufteilung der Steuern. Dieses System könnte un­
terlaufen werden, wenn man ein generelles Steuererfin­
dungsrecht der Länder anerkennen würde36.
Richtig ist, daß Steuererhebungen sich in ihrem Ertrag 
beeinflussen. Ein einfaches Beispiel bilden die ertragsab­
hängigen und die ertragsunabhängigen Steuern bei der 
Unternehmensbesteuerung. Je höher die ertragsunab­
hängigen Steuern sind, je niedriger wird der Gewinn, je 
niedriger werden auch die Erträge aus den gewinnab­
hängigen Steuern37. Jede Mark kann der Staat nur ein­
mal kassieren. Wird sie von einer Steuer in Anspruch ge­
nommen, fällt sie für jede andere Steuer aus. Eine ge­
wisse Aushöhlungsgefahr durch die Zulassung nicht ty­
pengebundener Steuern für das verhältnismäßig feste 
Verteilungssystem des Art. 106 GG läßt sich deshalb 
nicht leugnen. Trotzdem vermag dies den von der h. M. 
angenommenen Typenzwang nicht zu rechtfertigen38. Ein 
Steuererfindungsrecht der Länder besteht auch bei enger 
Auslegung des Art. 106 GG, weil etwa der Art. 106 Abs. 2 
Nr. 4 GG nur auf zwei Typen (Rechts- und Realverkehrs- 
steuern) Bezug nimmt, jedoch keine Steuerarten fest­
schreibt. Zum zweiten besteht eine Aushöhlungsgefahr 
auch schon auf der Grundlage des in Art. 106 GG vorge­
sehenen festen Verteilungssystems. Denn entscheidend 
für etwaige Interferenzwirkungen ist nicht nur die Art 
der Steuer, sondern vor allem und gerade ihre Höhe. 
Hierüber enthält jedoch Art. 106 GG keinerlei Aussage. 
Auch die historische Auslegung spricht für ein Steuerer­
findungsrecht39. Der Schutz des Bürgers vor übermäßi­
gen Abgabelasten spricht ebenfalls nicht dagegen40. Art. 
106 GG ist keine Magna Charta des Steuerbürgers. Art. 
105 und Art. 106 GG befassen sich mit der Frage, ob 
Bund oder Länder für eine Steuer die Gesetzgebungs­
kompetenz haben und wem der Ertrag der Steuer zu­
steht. Nicht geregelt wird hingegen, welche Steuern 
überhaupt eingeführt werden können. „Zuständig“ für 
den Vermögensschutz ist allein Art. 14 GG. Letztlich 
wird mit jedem starren Festhalten an den Steuern und 
Steuertypen des Art. 106 GG ohnehin das Gegenteil von 
dem erreicht, was eigentlich erreicht werden soll. Geför­
dert wird der Weg in nichtsteuerliche Abgaben. Ein Ver­
such, den in Art. 106 GG genannten Steuern und Steuer- 
typen Ausschließlichkeit einzuräumen, stellt den Gel­
tungsanspruch der gesamten Finanzverfassung und das 
Prinzip des Steuerstaates in Frage. Es gefährdet auch 
den mittelbaren Vermögensschutz, der zugunsten des 
Steuerbürgers durch das Haushaltsbewilligungsrecht des

35 Siehe oben Fn. und Arndt (Anm. 11), S. 1, 13.
36 Vgl. statt vieler Vogel, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 87 

Rn. 32.
37 Zu diesem Problem des „Anzapfens“ einer Gemeinschafts­

steuer siehe Köck, Die Sonderabgabe als Instrument des Um­
weltschutzes, 1991, S. 115 ff.

38 So auch Osterloh, NVwZ 1991, S. 823 (828).
39 ^gUsfÜhrlich Wendt> in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), §104 Rn.

40 Anders etwa Birk, AltK GG, 2. Aufl. 1989, Art. 106 Rn. 6.

Parlaments (Art. 110 Abs. 1 GG) entsteht41. Nichtsteuerli­
che Abgaben sind oftmals haushaltsflüchtig42. Das Parla­
ment erhält insoweit nicht in regelmäßigen Abständen 
einen vollständigen Eindruck über die dem Bürger zuge­
mutete Abgabenlast. Das BVerfG hat im übrigen ein 
Steuererfindungsrecht ohne weitere Begründung und 
nur inzident, aber eindeutig anerkannt43.

Im Ergebnis sprechen somit keine finanzverfassungs­
rechtlichen Bedenken gegen die Einführung einer Nah­
verkehrsabgabe als Realverkehrs- oder Abgas-/Lärm- 
steuer44.

IV. Die Nahverkehrsabgabe als Vorzugslast

1. Die Gebühr als mögliche Abgabenform

Überlegungen zur Einführung von Vorzugslasten im Zu­
sammenhang mit der Einführung einer Nahverkehrsab­
gabe knüpfen daran an, die Inanspruchnahme der Ver­
waltungsleistung öffentliche Straße in den Innenstädten 
mit einer Abgabe zu belegen. Voraussetzung für die Er­
hebung einer Vorzugslast bei Befahren der Innenstädte 
wäre eine Änderung der Bestimmung im jeweiligen 
Straßen- und Wegegesetz des Landes, wonach die Benut­
zung öffentlicher Straßen zu Zwecken des Verkehrs 
grundsätzlich zulassungs- und entgeltfrei ist45. Kompe­
tenzrechtliche Probleme für den Landesgesetzgeber stel­
len sich daraus solange nicht, soweit es um Straßen geht, 
die nicht dem Geltungsbereich des Bundesfernstraßenge- 
setzes unterliegen (vgl. § 7 Abs. 1 S. 4 FStrG). Der Bund 
hat von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompe­
tenz zur Erhebung und Verteilung von Gebühren für die 
Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen (Art. 74 
Nr. 22 GG) keinen umfassenden Gebrauch gemacht46. Die 
straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen über Parkge­
bühren (etwa § 6 Abs. 6 StVG) stellen nur eine Teilrege­
lung dar47. Grundrechtlich wäre eine Änderung des ent­
geltfreien Gemeingebrauchs in einen entgeltpflichtigen 
ebenfalls möglich48. Unabhängig davon, ob die Existenz 
des Gemeingebrauchs überhaupt grundrechtlich ge­
schützt ist oder ob dies nur für die Teilnahme am existie­
renden Gemeingebrauch gilt49, ist der grundrechtlich von 
Art. 2 Abs. 1 GG vermittelte Schutz nur ein formeller. 
Die Änderung der Straßen- und Wegegesetze wäre als 
Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit rechtferti­
gungsbedürftig, jedoch auch rechtfertigungsfähig50.
Zu den sog. Vorzugslasten zählen Gebühren und Bei­
träge. Beitragsrechtliche Lösungen können im folgenden 
außer Betracht bleiben. Ein Beitrag wird entrichtet für

41 Vgl. dazu BVerfG, NJW 1995, S. 381 (381).
42 Ca. zwei Drittel der nach Bundesrecht erhobenen Son­

derabgaben werden nicht in den jeweiligen Bundes- oder 
Landeshaushalt eingestellt. S. Statistisches Bundesamt VII 
A -2 4/4-8.

43 BVerfGE 49, 343 (352 f.).
44 Anders Institut „Finanzen und Steuern“ (Anm. 4), S. 29.
45 Siehe etwa § 21 StrWG MV.
46 Jachmann (Anm. 5), S. 932 (936).
47 Murswiek (Anm. 6), S. 47.
48 Siehe P. Kirchhof, in: Bartlsperger/Blümel/Schroeter, Ein 

Vierteljahrhundert Straßenrechtsgesetzgebung, 1980, S. 225 
(231 ff.); Sendler, DÖV 1974, S. 217 (223).

49 Siehe dazu Steiner, in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwal­
tungsrecht, 5. Aufl., 1995, VE Rn. 112.

50 Ebenso Murswiek (Anm. 6), S. 51.

Die Öffentliche Verwaltung -  Januar 1996 -  Heft 1



16 Manssen -  Finanzverfassungsrechtliche Aspekte der Einführung einer sog. Nahverkehrsabgabe

die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer öffentlichen 
Leistung51. Die Einführung eines Beitrags scheidet schon 
deshalb aus, weil die Nahverkehrsabgabe einen Len­
kungseffekt erzielen soll. Beitragsrechtliche Lösungen 
würden jedoch das Gegenteil von dem bewirken, was be­
wirkt werden soll. Sie fördern eine „Freifahrermenta- 
lität“ , führen also zu einer stärkeren und nicht zu einer 
geringeren Belastung der Straßen in den Innenstädten.

2. Gebührenart und Gebührenhöhe

Es gibt zwei anerkannte Arten von Gebühren, die Ver­
waltungsgebühr als Entgelt für die Kosten einer veran- 
laßten Amtshandlung und die Benutzungsgebühr als 
Entgelt für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Lei­
stung52. Kein allgemein zulässiger Abgabentyp ist die 
sog. Verleihungsgebühr als Entgelt für die Inan­
spruchnahme etwa von Umweltmedien wie Luft oder 
Wasser53.

Die Erhebung eines Entgelts für die Benutzung des 
Straßenraums in Innenstädten kann als Benutzungsge­
bühr ausgestaltet werden. Die Straßen sind eine öffentli­
che Einrichtung. Finanzverfassungsrechtliche Schwie­
rigkeiten bereitet aber die Ermittlung der zulässigen 
Höhe der Gebühr. Um ein prinzipielles Konkurrenzver­
hältnis zur Steuer zu vermeiden, muß hinsichtlich der 
Höhe der Gebühr eine grundsätzliche Orientierung am 
Kostendeckungsprinzip erfolgen54. Zwar versteht das 
BVerfG das Kostendeckungsprinzip nicht als absolute 
Obergrenze für die Gebührenbemessung; die Höhe der 
Gebühr dürfte jedoch nicht völlig unabhängig von den 
Kosten der Staatsleistung festgesetzt werden55. Das allei­
nige Abstellen auf den Vorteilsausgleichsgedanken reicht 
jedenfalls nicht56. Als Monopolist auf der Angebotsseite 
kann der Staat den Preis für die Leistung Benutzung der 
öffentlichen Straße einseitig festsetzen. Ein Marktpreis 
kann sich nicht bilden57. Der individuelle Nutzen (Kom­
fortvorteil durch Benutzung des eigenen Pkw gegenüber 
der Benutzung des ÖPNV) wird von jedem unterschied­
lich eingeschätzt und eignet sich nicht als Grundlage für 
die Gebührenbemessung58. Zudem könnte der Gesetzge­
ber sonst in Zukunft auch auf die Idee verfallen, die Be­
messung von Abwassergebühren nicht mehr nach den für 
die Entsorgung notwendigen Kosten, sondern nach dem 
„Komfortvorteil“ zu berechnen, den etwa die Benutzung 
eines Wasserklosetts gegenüber einer Sickergrube bie­
tet59. Ein „Komfortvorteil“ kann nur willkürlich pau­

51 Siehe Schmidt-Jortzig/Makswit (Anm. 20), Rn. 174 ff.
52 P. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 88 Rn. 186.
53 Arndt (Anm. 11), S. 1 (36); Friauf, Festschrift zur 600-Jahr- 

Feier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Köln, 1988, S. 679 ff.; Heun, DVB1. 1990, S. 666 (674). An­
ders F. Kirchhof, DVB1. 1987, S. 554 ff.

54 Zutreffend Jachmann (Anm. 5), S. 932 (936); Köck (Anm. 37), 
S. 12 f. S. dazu etwa BVerfGE 50, 217 (227), E 85, 337 (346 f.), 
BVerwGE 12, 162 ff. Anders Murswiek (Anm. 6), S. 58, Arndt 
(Anm. 11), S. 1 (33); Kloepfer, AöR 97 (1972), S. 232 (248 ff.).

55 BVerfGE 50, 217 (227), E 85, 337 (346 f.). Übersicht zu maßge­
benden literarischen Stellungnahmen bei Vogel, Festschrift 
für W. Geiger, 1989, S. 518 ff.

56 Anders Murswiek (Anm. 6), S. 59.
57 Siehe Gawel, VerwArch. 86 (1995), S. 69 (72).
58 Leisner, Gedächtnisschrift Hans Peters, 1967, S. 730 (741).
59 Zum Kostendeckungsprinzip im Kommunalabgabenrecht

siehe Schmidt-Jortzig/Makswit (Anm. 20), Rn. 170.
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schal festgesetzt, hingegen in keiner Weise berechnet 
werden. Die Auffassung, die eine Orientierung am Ko­
stendeckungsprinzip ablehnt, öffnet staatlicher Gebüh­
renschneiderei deshalb Tür und Tor. „Erst verbieten, 
dann verkaufen“ ist aber kein zulässiger Weg zur staatli­
chen Einnahmeerzielung. Gleichheitssatz und Über­
maßverbot sind zu konturenarm, um einer Aushöhlung 
der Steuerstaatlichkeit entgegenzuwirken60. Ein -  wenn 
auch nicht der alleinige -  Richtwert für die Bemessung 
der Höhe der Gebühr bei der Nahverkehrsabgabe ergibt 
sich deshalb aus der Höhe des Erstellungs-, Unterhal- 
tungs- und Reinigungsaufwandes, dividiert durch die 
Zahl der zu erwartenden „Benutzungsfälle“ . Herausge­
rechnet werden müssen geleistete Erschließungsbeiträge 
(§§127 ff. BauGB). Mitgerechnet werden darf der Her­
stellungsaufwand, der aus allgemeinen Steuermitteln fi­
nanziert worden ist. Nicht berücksichtigungsfähig ist der 
Anteil, der durch Kraftfahrzeugsteuer und Mineralöl­
steuer bereits von den Autofahrern (die ja primär zur 
Gebührenzahlung herangezogen werden sollen) getragen 
worden ist. Die Höhe dieses Anteils dürfte sich aller­
dings nur pauschal und auch dann nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten ermitteln lassen. Schließlich müssen 
auch noch die Kosten herausgerechnet werden, die pri­
vaten Dritt- oder öffentlichen Interessen zuzurechnen 
sind (Beispiel: Interessen der Straßenanlieger, Fußgän­
ger, Radfahrer, öffentliches Interesse an sauberen 
Straßen)61. Unter Umständen ist deshalb die sich erge­
bende Höhe der Gebühr zu niedrig, um wirkliche Len­
kungseffekte zu erzielen. Je weiter jedoch aus Gründen 
der Verhaltenslenkung vom Kostendeckungsprinzip ab­
gewichen wird, desto anfechtbarer wird die Festsetzung 
der konkreten Gebührenhöhe62.

Nicht zulässig wäre es auch, die Zahlung einer Gebühr 
durch die Pflicht zum Erwerb eines Fahrscheines für den 
ÖPNV zu ersetzen. Dies würde zu einer Abgabe zugun­
sten Dritter führen. Die Unternehmen, die den ÖPNV be­
treiben, sind nicht Gläubiger der Gebührenschuld. Eine 
Finanzierung des ÖPNV ist kein zulässiger Gebühren­
zweck63. Sie kann deshalb nur indirekt erreicht werden, 
etwa dadurch, daß die Mittel, die bisher zur Straßenrei­
nigung und -instandsetzung verwendet wurden, wegen 
Abdeckung des Aufwandes durch die Straßenbenut­
zungsgebühr dem ÖPNV zur Verfügung gestellt werden. 
Die Einführung der Nahverkehrsabgabe als Gebühr 
wäre also denkbar. Zweifel bestehen jedoch, ob die ange­
strebten Lenkungszwecke in vollem Umfang erreichbar 
sind.

V. Die Einführung einer Nahverkehrsabgabe 
als Sonderabgabe

Neben steuerrechtlichen und gebührenrechtlichen Mo­
dellen zur Einführung einer Nahverkehrsabgabe kommt 
die Erhebung einer Sonderabgabe in Betracht. Unter-

60 Vgl. auch Arndt (Anm. 11), S. 1, 36.
61 Vgl. BVerwGE 69, 81, 242 (245 f.), 371 (374).
62 Allerdings bliebe es beim Vorliegen einer Gebühr, auch wenn 

die Gebührenhöhe verfassungswidrig wäre. Kostendeckung 
ist kein Begriffs-, sondern ein Rechtmäßigkeitsmerkmal. Vgl. 
auch Selmer/Brodersen/Nicolaysen (Anm. 13), S. 57.

63 Murswiek (Anm. 6), S. 55.
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schieden werden sog. Finanzierungsabgaben, die einer 
bestimmten Gruppe auferlegt werden, um auf diese 
Weise einen speziellen Sachzweck zu verfolgen, für die 
diese Gruppe eine besondere Verantwortung trifft, und 
Abgaben mit primärer Antriebs- und Ausgleichsfunk­
tion, die keinen unmittelbaren Finanzierungszweck ver­
folgen, sondern über finanzielle Anreize vor allem eine 
Verhaltenslenkung erreichen sollen64. Kompetenzrechtli­
che Grundlage für den Erlaß eines entsprechenden Ab­
gabengesetzes sind die Art. 70 ff. GG. Das Straßenver­
kehrsrecht des Bundes (Art. 74 Nr. 22 Alt. 1 GG) befaßt 
sich bisher nicht mit dem Ziel der Entlastung der 
Straßen hinsichtlich des fließenden Verkehrs durch Ab­
gaben. Der Bund hat deshalb insoweit von seiner Gesetz­
gebungskompetenz gemäß Art. 72 Abs. 1 GG keinen Ge­
brauch gemacht65.
Die Abgrenzung von Sonderabgabe zur Steuer, und hier­
bei vor allem zur Zwecksteuer, ist theoretisch problema­
tisch. Das BVerfG stellt vor allem auf das Maß der 
Zweckbindung ab66. Die Sonderabgabe diene der Finan­
zierung einer besonderen, die Zwecksteuer der Finanzie­
rung einer allgemeinen Aufgabe67. Das Gericht orientiert 
sich jedoch -  ohne dies ausdrücklich zuzugestehen -  am 
Einordnungswillen des Gesetzgebers, den es primär aus 
der haushaltsrechtlichen Behandlung ableitet. Wird des­
halb aufgrund einer gesetzlichen Anordnung ein Sonder­
vermögen gebildet und der Verwendungszweck zugun­
sten des ÖPNV gesetzlich festgeschrieben, geht das 
BVerfG nach den bisherigen Erfahrungen vom Vorliegen 
einer Sonderabgabe aus68.
Die Einführung einer Nahverkehrsabgabe als Sonderab­
gabe mit Finanzierungszweck wäre etwa dergestalt 
denkbar, daß alle Pkw-Halter im Bereich einer Großstadt 
zu einer nichtsteuerlichen Abgabe herangezogen werden, 
deren Aufkommen zweckgebunden dem ÖPNV zur Ver­
fügung gestellt wird, oder daß beim Passieren eines Kon­
trollpunktes auf dem Weg in die Innenstädte vom jewei­
ligen Fahrer oder Halter eine Abgabe erhoben würde. 
Das BVerfG hat verschiedene Voraussetzungen ent­
wickelt, die vorliegen müssen, damit eine Sonderabgabe 
mit Finanzierungszweck zulässig ist (Homogenität der 
belasteten Gruppe, Sachnähe zwischen Abgabepflichti­
gen und Abgabezweck, besondere Gruppenverantwor­
tung für die zu erfüllende Aufgabe, gruppennützige Ver­
wendung des Aufkommens, periodisch wiederkehrende 
Legitimation)69. Eine Nahverkehrsabgabe mit Finanzie­
rungszweck könnte diese Kriterien nicht erfüllen70. Au­
tofahrer oder Halter von Kraftfahrzeugen sind zwar eine 
homogene Gruppe. Sie sind aber nicht mehr als andere 
Gruppen der Bevölkerung für die Finanzierung des öf­
fentlichen Personennahverkehrs verantwortlich.

64 Vgl. Heun (Anm. 53), S. 666 (666); Pieroth, in: Jarass/Pieroth 
(Anm. 22), Art. 105 Rn. 11; Schmidt, NVwZ 1991, S. 36 (38).

65 Ebenso Jachmann (Anm. 5), S. 932 (937)
66 BVerfGE 55, 274 (310f.).
67 BVerfGE 55, 274 (310 f.).
68 Siehe etwa zuletzt die Entscheidung zur Verfassungswidrig- 

keit des Kohlepfennigs, BVerfG, NJW 1995, S. 381 ff.; vgl. 
auch Murswiek (Anm. 6), S. 20; Osterloh, JuS 1982, S. 421 
(425).

69 Grundlegend BVerfGE 55, 274ff.; zuletzt BVerfGE 82, 159 
(179 ff.), NJW 1995, S. 381 ff.; ausführlich Osterloh (Anm. 68), 
S. 421 (423 f.); Wilms (Anm. 8), S. 27 ff.

70 Ebenso Jachmann (Anm. 5), S. 932 (936 f.).

Die Nahverkehrsabgabe ist als Sonderabgabe deshalb 
nur als „Lenkungsabgabe“ denkbar. Wie sich eine Ab­
gabe mit Lenkungsfunktion von einer Finanzierungsson- 
derabgabe unterscheidet, ist weitgehend unklar71. Teil­
weise wird eine Motivforschung vorgeschlagen („Ist ob­
jektiv zu erkennen, daß der Gesetzgeber die abgabe­
pflichtigen Tatbestände unterbinden will?“ 72) Hiernach 
wäre die Ausgestaltung der Nahverkehrsabgabe als Len- 
kungssonderabgabe möglich. Es braucht nicht unbedingt 
um ein vollständiges Unterbinden der finanziell belaste­
ten Tätigkeit gehen, ein nicht unerheblicher Anreiz zum 
jedenfalls teilweisen Unterlassen des unerwünschten 
Verhaltens reicht aus73. Notwendig wäre weiterhin, daß 
die Bemessung der Abgabe vom Lenkungszweck be­
stimmt würde. Es dürfte keine Orientierung am Finanz­
bedarf des ÖPNV erfolgen, sondern lediglich der Kom­
fortvorteil des MIV ausgeglichen werden.

Welche genauen verfassungsrechtlichen Anforderungen 
für eine „Lenkungsabgabe“ gelten, ist ebenfalls noch 
nicht abschließend geklärt. Nach Auffassung des BVerfG 
sollen die für Finanzierungsabgaben aufgestellten Krite­
rien „nicht uneingeschränkt“ Anwendung finden74. Dies 
ist dahingehend gedeutet worden, daß das Kriterium der 
Homogenität der belasteten Gruppe einzuhalten wäre, 
nicht hingegen die übrigen Kriterien, etwa der Gruppen­
verantwortlichkeit für die zu finanzierende Aufgabe und 
der gruppennützigen Verwendung des Abgabeaufkom­
mens75. Allein die Gruppenhomogenität reicht jedoch 
nicht aus, um eine finanzverfassungsrechtliche Rechtfer­
tigung von Lenkungsabgaben, deren jährlicher Ertrag 
Milliardenbeträge erreichen kann (wie bei der Schwer­
behindertenabgabe), gegenüber der Steuer zu rechtferti­
gen. Nötig ist eine deutlich restriktivere Formulierung 
der Zulässigkeitsvoraussetzungen. Nur dann läßt sich 
der vom BVerfG zu Recht aufgestellten Forderung nach- 
kommen, daß die Sonderabgabe gegenüber der Steuer 
eine „seltene Ausnahme“ zu sein habe76. Bedenken gegen 
eine Lenkungsabgabe lassen sich nur dann nicht erhe­
ben, wenn das Verhalten, welches von der Lenkungsab­
gabe finanziell belastet werden soll, auch imperativ un­
terbunden werden könnte77 bzw. wenn eine imperative 
Anordnung (wie im Schwerbehindertenrecht, siehe § 5 
Abs. 1 SchwbG) zusätzlich ergeht78. Es käme dann auch 
nicht auf die (nicht immer exakt mögliche) Abgrenzung 
von Abgaben mit und ohne Finanzierungszweck an.

Die Einführung einer Nahverkehrsabgabe als Lenkungs- 
sonderabgabe ist unter Zugrundelegung dieses Pflich­
tenkriteriums nicht möglich. Ein Verhaltensbefehl da­
hingehend, daß das Befahren der Innenstädte mit dem 
eigenen Kraftfahrzeug zu unterlassen ist, ist für bundes­
deutsche Großstädte nicht denkbar79. Für die Bewohner

71 Vgl. Osterloh (Anm. 68), S. 421 (423).
72 Vgl. Vogel, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 87 Rn. 51 f.
73 Vgl. auch Jarass, DÖV 1989, S. 1013 (1019).
74 BVerfGE 57, 139 (167).
75 Jarass (Anm. 73), S. 1013 (1020 f.).
76 BVerfGE 55, 274 (308).
77 Siehe auch Vogel, in: Isensee/Kirchhof (Anm. 12), § 87 Rn. 51 f.
78 So auch Institut für „Finanzen und Steuern“ (Anm. 4), S. 73; 

vgl. auch Heun (Anm. 53), S. 666 (671); P. Kirchhof, Verfas­
sungsrechtliche Beurteilung der Abwasserabgabe des Bundes 
(1983), S. 26.

79 Ebenso Murswiek (Anm. 6), S. 104.
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der Innenstädte gehört die Möglichkeit, daß das eigene 
Grundstück mit dem Kraftfahrzeug erreichbar ist, zum 
„Kerngehalt“ des Anliegergebrauchs, welcher nach Auf­
fassung der Rechtsprechung unter dem Schutz der Ei­
gentumsgarantie des Art. 14 GG steht, vor allem, soweit 
es sich um gewerblich genutzte Grundstücke handelt80. 
Für einen vollständigen Ausschluß des MIV (dies wäre 
die Voraussetzung für die Zulässigkeit einer entspre­
chenden Lenkungsabgabe) besteht unter normalen Um­
ständen kein überwiegendes öffentliches Interesse. Die 
deutschen Ballungszentren sind auf die Aufnahme des 
MIV in nicht unerheblichem Umfang ausgerichtet. Viele 
Geschäfte können nur existieren, wenn eine grundsätzli­
che Erreichbarkeit mit dem privaten Kraftfahrzeug ge­
währleistet ist. Ein weitergehender Umstieg auf den

80 Ausführlich Steiner (Anm. 49), V E Rn. 120 ff. m. w. N.

ÖPNV als bisher ist zwar wünschenswert. Die vollstän­
dige Unterbindung des MIV ist gleichwohl imperativ 
nicht erreichbar. Auch hinsichtlich der Pendler in die In­
nenstädte wäre ein unbedingtes Gebot, den ÖPNV zu be­
nutzen, mit dem Übermaßverbot nicht vereinbar. Damit 
fehlt es aber an der verfassungsrechtlichen Legitimation 
der Einführung der Nahverkehrsabgabe als Sonderab­
gabe.

VI. Fazit

Eine Nahverkehrsabgabe ist auf landesrechtlicher Grund­
lage auf verschiedenen Wegen einführbar. Vorzugswür­
dig ist die Abgabenform der Steuer, entweder in Gestalt 
einer Realverkehrs- oder einer Abgas- oder Lärmsteuer. 
Gegen die Einführung der Nahverkehrsabgabe als Ge­
bühr bestehen Bedenken, sonderabgabenrechtliche Lö­
sungen sind nicht möglich.

Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz

Von Privatdozent Dr. Ulrich M. Gassner, Mag. rer. publ., Bonn *

Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz ge­
hören zum eisernen Bestand des deutschen Staatsrechts. 
Wegen ihrer zentralen Bedeutung waren diese Rechts­
institute Gegenstand zahlreicher eingehender Untersu­
chungen. Gleichwohl sind noch nicht alle verfassungs­
dogmatischen Zweifelsfragen ausgeräumt. Dies gilt be­
sonders für die funktionelle Konkurrenz beider Rechts­
institute hinsichtlich der Regelungsdichte von Einzel- 
aktsermächtigungen. Wie im folgenden gezeigt wird, 
spricht viel dafür, diese Konkurrenzsituation zugunsten 
des Vorrangs eines kompetentiell verstandenen Be­
stimmtheitsgrundsatzes aufzulösen.

I. Einleitung
Das Verhältnis von Parlamentsvorbehalt und allgemei­
nem Bestimmtheitsgebot wird von der Rechtsprechung 
nur beiläufig erörtert. Auch das Schrifttum hat diese 
Frage nur unzureichend aufgearbeitet und bietet über­
dies oft ein Bild voller Unklarheiten1. Daher kann es 
kaum verwundern, daß die Beziehung zwischen Be­
stimmtheitsgrundsatz und Parlamentsvorbehalt häufig

* Anmerkung der Schriftleitung: Der Verfasser ist Privatdozent 
an der Universität Tübingen und Lehrstuhlvertreter an der 
Universität Bonn.

1 Exemplarisch A. Roßnagel, Gesetzesvorbehalt für die Wie­
deraufarbeitung?, in: ders. (Hrsg.), Rechtsprobleme der Wie­
deraufarbeitung, S. 17 (29), nach dessen undeutlicher Formu­
lierung das Bestimmtheitsgebot „für den gesamten Bereich 
des Parlamentsvorbehalts“ gilt.
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als nicht hinreichend geklärt bezeichnet wird2. Solche 
Diagnosen stehen in auffälligem Gegensatz zur zentralen 
verfassungsrechtlichen Bedeutung der beiden Rechts­
institute. Angesichts dessen erscheint es gerechtfertigt, 
wenn nicht gar geboten, den Versuch zu unternehmen, in 
dieses Arkanum verfassungsrechtlicher Dogmatik etwas 
mehr Licht zu bringen.

II. Rechtsprechung

1. Zusammenhänge
Sollten Bestimmtheitsgebot und Wesentlichkeitsgedanke 
genealogisch Zusammenhängen, wäre dies ein deutlicher 
Fingerzeig zur Klärung des Verhältnisses beider Rechts­
institute. Als gemeinsamer dogmatischer Ausgangspunkt 
beider Rechtsinstitute könnte Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG in 
Betracht kommen. Dann müßte sich dessen zentrales An­
liegen, übertragen auf Einzelermächtigungen, sowohl im 
Bestimmtheitsgebot wie auch im Parlamentsvorbehalt 
niederschlagen. Als Prüfstein für diese Hypothese kann 
in erster Linie die Judikatur des BVerfG herangezogen 
werden. Denn gerade den Bereich der Konkretisierung 
des Gesetzesvorbehalts prägt und beherrscht das Gericht 
aufgrund seiner innovativen und aktivistischen Grund-

2 K.-H. Friauf, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 40 (1982), S. 119 
(120); M. Kloepfer, Der Vorbehalt des Gesetzes im Wandel, 
JZ 1984, S. 685 (691); J. Staupe, Parlamentsvorbehalt und De­
legationsbefugnis, 1986, S. 140; F. Rottmann, Der Vorbehalt 
des Gesetzes und die grundrechtlichen Gesetzesvorbehalte, 
EuGRZ 1985, S. 277 (296), spricht von einer offenen dogmati­
schen Relation.


